
STAATLICHE BEIHILFEN

CØ49/98 (ex NNØ75/98 und NNØ164/97)

Italien

(98/C 384/07)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(Artikel 92, 93 und 94 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft)

Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag an die übrigen Mitgliedstaa-
ten und die anderen Beteiligten über verschiedene Gesetze zur Förderung der Beschäftigung

Mit nachstehendem Schreiben hat die Kommission die
italienische Regierung von ihrem Beschluß unterrichtet,
das Verfahren nach ArtikelÙ93 AbsatzÙ2 zu eröffnen.

,,I

1. Mit Schreiben der Ständigen Vertretung
Nr.Ù3081 vom 7.ÙMai 1997 notifizierten die ita-
lienischen Behörden gemäß ArtikelÙ93 AbsatzÙ3
EG-Vertrag den Entwurf eines Beschäftigungsge-
setzes (196/97). Dieser Entwurf wurde unter der
Nummer NØ338/97 in das Verzeichnis der notifi-
zierten Beihilfen eingetragen. Mit Schreiben
Nr.Ø52270 vom 4.ÙJuni 1997 bat die Kommission
um ergänzende Angaben, die die italienischen Be-
hörden mit Schreiben des Ministerpräsidenten
vom 11.ÙSeptember und Schreiben der Ständigen
Vertretung Italiens Nr.Ø7224 vom 28.ÙOktober
1997 übermittelten. Aufgrund dieser Angaben
wurde die Prüfung auf weitere mit diesem Maß-
nahmenpaket verbundene Beihilferegelungen aus-
gedehnt. Es handelt sich um die Gesetze 863/84,
407/90, 169/91 und 451/94 zur Regelung von
Ausbildungs- und Arbeitsverträgen. Da entspre-
chende Beihilfen bereits gewährt worden waren,
wurden die Regelungen unter der Nummer
NNØ164/97 in das Verzeichnis der nichtnotifi-
zierten Beihilfen eingetragen.

2. Die Prüfung der Angelegenheit wurde durch wei-
teren Schriftwechsel und Zusammenkünfte er-
gänzt, und zwar durch die Schreiben der Kom-
mission Nr.Ù55050 vom 6.ÙNovember 1997 und
Nr.Ù51980 vom 11.ÙMai 1998 sowie die Schrei-
ben der italienischen Behörden Nr.Ù2476 vom
10.ÙApril 1998 und Nr.Ù3656 vom 5.ÙJuni 1998,
sowie die Zusammenkünfte am 27.ÙNovember
1997, 3.ÙMärz 1998 und 8.ÙApril 1998 in Rom.

3. Das Gesetz 196/97 sieht folgende Maßnahmen
vor:

—Ùin ArtikelÙ13.4: Beihilfen zur Reduzierung der
Arbeitszeit;

—Ùin ArtikelÙ14.1: Beihilfen für KMU und
Handwerksbetriebe, die Forschungspersonal
beschäftigen;

—Ùin ArtikelÙ14.2: Bestimmungen über die zeit-
weilige Entsendung von Forschungspersonal
öffentlicher Einrichtungen in KMU, die dies
beantragen;

—Ùin ArtikelÙ23: Bestimmungen über die Regula-
risierung von Arbeitsverhältnissen;

—Ùin ArtikelÙ25.2: die Errichtung eines Garantie-
fonds für Beihilfen nach dem Gesetz zur För-
derung von Jungunternehmern (Gesetz
95/95);

4. Die italienischen Behörden haben mitgeteilt, daß
diese Maßnahmen noch nicht in Kraft sind, da
die Durchführungsbestimmungen noch nicht er-
lassen wurden. Sie haben sich verpflichtet, letztere
im Entwurfsstadium zu notifizieren, sobald sie
verfügbar sind. Folglich wird die Prüfung der be-
treffenden Maßnahmen ausgesetzt, und die Kom-
mission wird sich zu ihnen äußern, sobald alle
Angaben vorliegen, die sie benötigt, um die Ver-
einbarkeit mit den gemeinschaftlichen Wettbe-
werbsregeln zu beurteilen.

5. Das Gesetz 196/97 sieht unter anderem folgendes
vor:

—Ùin ArtikelÙ15: Beihilfen für die Umwandlung
von Ausbildungs- und Arbeitsverträgen in be-
fristete Verträge;

— in ArtikelÙ26: Beihilfen für Arbeitsstipendien:
Diese unmittelbar anwendbaren Vorschriften
wurden unter der Nummer NNØ75/98 in das
Verzeichnis der nichtnotifizierten Beihilfen
übertragen.

6. Folgende Beihilfen sind Gegenstand des vorlie-
genden Beschlusses:

—ÙBeihilfe NNØ164/97: die durch die Gesetze
863/84, 407/90, 169/91 und 451/94 geregel-
ten Ausbildungs- und Arbeitsverträge;
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—ÙBeihilfen für die Einstellung von Langzeitar-
beitslosen gemäß ArtikelÙ8.9 des Gesetzes
407/90;

—ÙBeihilfe NNØ75/98: Beihilfen für die Um-
wandlung von Ausbildungs- und Arbeitsver-
trägen in unbefristete Verträge gemäß Arti-
kelÙ15 des Gesetzes 196/97 und Beihilfen für
Arbeitsstipendien gemäß ArtikelÙ26 des Geset-
zes 196/97.

II

7. AUSBILDUNGS- UND ARBEITSVERTRÄGE

7.1.ÚDie Ausbildungs- und Arbeitsverträge (nachste-
hend ,AAV‘) wurden 1984 durch das Gesetz
863/84 eingeführt. Es handelte sich um befristete
Verträge für die Einstellung von Erwerbslosen im
Alter von höchstens 29 Jahren, wobei ein be-
stimmter Ausbildungszeitraum vorgesehen war.
Für Einstellungen auf der Grundlage dieser Ver-
träge wurden die Arbeitgeberabgaben zur Sozial-
versicherung für zwei Jahre ermäßigt. Diese Be-
stimmung wurde allgemein, automatisch, einheit-
lich und ohne Diskriminierung im gesamten Ho-
heitsgebiet angewandt.

7.2.ÚDie Anwendungsmodalitäten dieser Verträge
wurden geändert durch das Gesetz 407/90 (Ein-
führung einer regionalen Staffelung der Beihil-
fen), das Gesetz 169/91 (Anhebung der Alters-
grenze auf 32 Jahre) und das Gesetz 451/94
(Einführung des auf ein Jahr befristeten AAV und
Festlegung einer Mindestanzahl von Ausbildungs-
stunden).

7.3.ÚDiesen Gesetzen zufolge handelt es sich bei dem
AAV um einen befristeten Vertrag für die Einstel-
lung junger Erwachsener zwischen 16 und 32
Jahren. Die Regionalbehörden können die Alters-
grenze nach eigenem Ermessen anheben. Es wird
zwischen zwei Kategorien von AAV unterschie-
den:

1.ÙDie erste Kategorie betrifft Tätigkeiten, die ein
hohes Ausbildungsniveau verlangen. Dieser
Vertrag hat eine Höchstlaufzeit von 24 Mona-
ten und muß eine Ausbildung von mindestens
80—130 Stunden umfassen, die am Arbeits-
platz erteilt wird.

2.ÙDie zweite Kategorie betrifft Tätigkeiten von
niedrigerem Niveau. Die Laufzeit des Vertrags
darf zwölf Monate nicht überschreiten und be-
inhaltet eine Ausbildung von 20 Stunden.

7.4.ÚDas Hauptmerkmal des AAV besteht darin, daß
ein Ausbildungsprogramm für den Beschäftigten
vorgesehen ist, um ihm eine spezifische Qualifika-

tion zu vermitteln. Die Ausbildungsprogramme
werden in der Regel von Unternehmenskonsor-
tien oder Berufsverbänden ausgearbeitet und vom
Arbeitsamt genehmigt, das überprüft, ob der Be-
schäftigte nach der Ausbildung über die erforder-
liche Qualifikation verfügt.

7.5.ÚDie Einstellungen auf der Grundlage von AAV
werden durch ermäßigte Sozialabgaben begün-
stigt. Folgende Ermäßigungen werden für die
Dauer der Verträge gewährt:

—Ù25Ø% für Unternehmen in verschiedenen Ge-
bieten des Mezzogiorno;

—Ù40Ø% für in denselben Gebieten ansässige Un-
ternehmen der Sektoren Handel und Touris-
mus mit weniger als 15 Beschäftigten;

—Ùeine vollständige Befreiung von den Abgaben
für Handwerksbetriebe und Unternehmen in
Gebieten mit einer über dem Landesdurch-
schnitt liegenden Arbeitslosenquote.

7.6.ÚUm in den Genuß dieser Ermäßigungen zu gelan-
gen, darf in den vorangegangenen zwölf Monaten
kein Personal abgebaut worden sein, außer wenn
die Einstellung Arbeitnehmer mit einer anderen
Qualifikation betrifft. Eine weitere Bedingung ist,
daß mindestens 60Ø% der Beschäftigten, deren
AAV in den vorangegangenen 24 Monaten abge-
laufen ist, auf der Grundlage eines unbefristeten
Arbeitsvertrags weiterbeschäftigt werden.

7.7.ÚBei AAV der zweiten Kategorie (einjährige Lauf-
zeit) gilt als Voraussetzung, daß das Arbeitsver-
hältnis in ein unbefristetes Verhältnis umgewan-
delt wird. Die Ermäßigungen werden nach dieser
Umwandlung ein Jahr lang gewährt.

7.8.ÚDie italienischen Behörden heben hervor, daß es
sich um eine Beihilferegelung zur Förderung der
Beschäftigung junger Erwachsener handelt. Ihrer
Ansicht nach ist es aufgrund der Besonderheiten
des italienischen Markts angebracht, die norma-
lerweise für diese Kategorie geltende Altersgrenze
von 25 Jahren auf 32 Jahre anzuheben.

7.9.ÚDaß die Regelung nicht nach ArtikelÙ93 AbsatzÙ3
EG-Vertrag notifiziert wurde, hat die italienische
Regierung wie folgt begründet: Eine Notifizie-
rung sei aufgrund des Mischcharakters der Maß-
nahme nicht erfolgt, die eine Ausbildungskompo-
nente enthalte, aufgrund deren die Notwendigkeit
einer Notifizierung nicht klar ersichtlich gewesen
sei. Schließlich sei es aus Gründen der Gleichbe-
handlung nicht gerecht, die Regelung heute an-
hand von Vorschriften zu prüfen, die strenger
seien als die damalige Kommissionspraxis.
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7.10.ÙFür die Regelung stehen jährliche Mittel von rund
8Ø000 Milliarden ITL (ca. 4Ø100 Millionen ECU)
bereit.

8. UMWANDLUNG DER AAV IN UNBEFRISTETE

VERTRÄGE

8.1.ÚNach ArtikelÙ15 des Gesetzes 196/97 kommen
Unternehmen in Ziel-1-Gebieten, die AAV der
ersten Kategorie nach deren Ablauf in unbefri-
stete Verträge umwandeln, ein weiteres Jahr lang
in den Genuß einer Befreiung von den Sozialab-
gaben. Die Beihilfen müssen erstattet werden,
wenn der Beschäftigte innerhalb der auf den För-
derzeitraum folgenden zwölf Monate entlassen
wird.

8.2.ÚFür diese Beihilferegelung stehen 50 Milliarden
ITL (ca. 26 Millionen ECU) für 1997, 75 Milliar-
den ITL (ca. 37 Millionen ECU) für 1998 sowie
jeweils 100 Milliarden ITL (ca. 52 Millionen
ECU) für die Jahre 1999 und 2000 bereit.

9. ARBEITSSTIPENDIEN

9.1.ÚNach ArtikelÙ26 des Gesetzes 196/97 können
Unternehmen mit höchstens 100 Beschäftigten in
Gebieten mit einer über dem Landesdurchschnitt
liegenden Arbeitslosenquote (Sizilien, Sardinien,
Kalabrien, Basilicata und Kampanien (ArtikelÙ92
AbsatzÙ3 Buchstabe a)), Molise, Abruzzen und
die Städte Massa Carrara, Viterbo, Latina, Frosi-
none (ArtikelÙ92 AbsatzÙ3 Buchstabe c) und
Rom) im Rahmen der Arbeitsstipendien junge Ar-
beitslose für zwölf Monate einstellen. Die Unter-
nehmen müssen folgenden Sektoren angehören:
Handel, Reparaturen, verarbeitende Industrie,
Hotel- und Gaststättengewerbe, Verkehr, Finan-
zen, Immobilienvermittlung und Verleihtätigkei-
ten, Informatik, Forschung und freie Berufe.

9.2.ÚDie Begünstigten müssen zwischen 21 und 31
Jahren alt und seit mindestens 30 Monaten ohne
Beschäftigung sein. Die Betreffenden erhalten
vom Staat ein Arbeitsstipendium von 400 ECU
pro Monat. Die Arbeitsleistung in dem Unterneh-
men darf 20 Wochenstunden nicht überschreiten.

9.3.ÚDas Unternehmen muß den Praktikanten ausbil-
den, ihn auf eigene Kosten versichern und sich
verpflichten, ihm eine mindestens 40stündige
theoretische und allgemeine Ausbildung (Rechts-
vorschriften auf dem Gebiet Arbeit und Unfallver-
hütung) zu erteilen. Unternehmen, die in den
zwölf vorangegangenen Monaten Beschäftigte
entlassen haben, können keine Arbeitsstipendien
beantragen. Die Arbeitsstipendien dürfen nicht
verwendet werden, um von Beschäftigten ausge-
übte Tätigkeiten zu ersetzen.

9.4.ÚBei den Stellen der Stipendiaten muß es sich um
zusätzliche Arbeitsplätze im Verhältnis zur Be-
schäftigtenzahl des Unternehmens in den zwölf
vorangegangenen Monaten handeln. Bei der Be-
rechnung der Beschäftigtenzahl werden befristete
Arbeitsverhältnisse nicht berücksichtigt.

9.5.ÚUnternehmen, die die Betreffenden nach Ablauf
des Arbeitsstipendiums auf der Grundlage unbe-
fristeter Arbeitsverträge einstellen, erhalten eine
Beihilfe in Form ermäßigter Sozialabgaben. Die
Ermäßigung beläuft sich auf 50Ø% der Abgaben
über einen Zeitraum von 36 Monaten hinweg.
Eine vollständige Befreiung für 36 Monate ist für
Unternehmen in den Gebieten des Mezzo-
giornoØ(Î) vorgesehen.

Die durchschnittliche Beihilfe je Einstellung be-
läuft sich im Mezzogiorno auf 21 Millionen ITL
(ca. 11Ø000 ECU) und in anderen Gebieten auf
10,5 Millionen ITL (ca. 6Ø000 ECU).

9.6.ÚFür die Regelung stehen 300 Milliarden ITL (ca.
160 Millionen ECU) für 1997 und 700 Milliarden
ITL (ca. 365 Millionen ECU) für 1998 bereit.

10. BEIHILFEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON

LANGZEITARBEITSLOSEN

10.1.ÚArtikelÙ8 AbsatzÙ9 des Gesetzes 407/90 sieht für
Unternehmen, die Langzeitarbeitslose (seit min-
destens 24 Monaten) oder seit mindestens zwei
Jahren bei der Cassa Integrazione Guadagni
(Lohnausgleichskasse) registrierte Personen ein-
stellen, folgende Beihilfen in Form ermäßigter So-
zialabgaben vor:

—Ùfür Unternehmen im MezzogiornoØ(Î) 36 Mo-
nate lang eine vollständige Befreiung von den
Abgaben;

—Ùfür Unternehmen in anderen Gebieten eine
Ermäßigung der Abgaben um 50Ø% für die-
selbe Dauer.

10.2.ÚVoraussetzung für diese Beihilfen ist, daß das
Unternehmen in den zwölf Monaten vor der Ein-
stellung keine Beschäftigten entlassen hat. Die
durchschnittliche Höhe der Ermäßigung je Ein-
stellung beläuft sich im Mezzogiorno auf 21 Mil-
lionen ITL (ca. 11Ø000 ECU) und in den anderen
Gebieten auf 10,5 Millionen ITL (ca. 6Ø000
ECU).

(Î)ÙDie Definition des Mezzogiorno entspricht in diesem Fall
der Definition der Ziel-1-Gebiete.
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III

11. ARBEITS- UND AUSBILDUNGSVERTRÄGE

11.1.ÚDie Arbeits- und Ausbildungsverträge nach dem
Gesetz 863/84 stellten keine Beihilfe im Sinne
von ArtikelÙ92 AbsatzÙ1 EG-Vertrag, sondern
eine allgemeine Maßnahme dar. Die vorgesehe-
nen Vergünstigungen wurden allen Unternehmen
einheitlich, automatisch, ohne Ermessensfreiheit
und auf der Grundlage objektiver Kriterien ge-
währt.

11.2.ÚMit dem Gesetz 407/90 wurde der Charakter der
Maßnahmen geändert. Den neuen Bestimmungen
zufolge sind die gewährten Ermäßigungen nach
Niederlassungsort des Unternehmens und Wirt-
schaftszweig gestaffelt. Folglich erhalten be-
stimmte Unternehmen höhere Ermäßigungen als
ihre Wettbewerber.

11.3.ÚDie selektiven Ermäßigungen begünstigen be-
stimmte Unternehmen gegenüber anderen Firmen
desselben Mitgliedstaats und stellen daher hin-
sichtlich der Staffelung unabhängig davon, ob die
Selektion auf individueller, regionaler oder sekto-
raler Ebene erfolgt, staatliche Beihilfen im Sinne
von ArtikelÙ92 AbsatzÙ1 EG-Vertrag dar, die den
Wettbewerb verfälschen und den Handel zwi-
schen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen drohen.

11.4.ÚDurch die Staffelung werden nämlich Unterneh-
men in bestimmten Gebieten Italiens bevorzugt,
da die Vergünstigung Unternehmen in anderen
Gebieten nicht gewährt wird.

11.5.ÚDiese Beihilfen verfälschen den Wettbewerb, da
sie die Finanzlage und die Handlungsmöglichkei-
ten der begünstigten Unternehmen gegenüber den
Wettbewerbern, die keine Beihilfen erhalten, ver-
bessern. Da dies im innergemeinschaftlichen Kon-
text geschieht, wird der Handel zwischen Mit-
gliedstaaten beeinträchtigt.

11.6.ÚDie Beihilfen verfälschen den Wettbewerb und
beeinträchtigen den Handel zwischen Mitglied-
staaten vor allem dadurch, daß die begünstigten
Unternehmen einen Teil ihrer Produktion in an-
dere Mitgliedstaaten exportieren; tun sie dies
nicht, so wird die nationale Produktion begün-
stigt, da die Möglichkeit von Unternehmen aus
anderen Mitgliedstaaten, ihre Produkte nach dem
italienischen Markt auszuführenØ(Ï), einge-
schränkt wird.

(Ï)ÙUrteil vom 13.7.1988 in der Rechtssache 102/87 (SEB), Slg.
1988, S. 4067.

11.7.ÚAus diesen Gründen sind die geprüften Maßnah-
men im Sinne von ArtikelÙ92 AbsatzÙ1 EG-Ver-
trag und ArtikelÙ62 AbsatzÙ1 EWR-Abkommen
grundsätzlich unzulässig und können nur dann als
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar gelten,
wenn eine der Ausnahmebestimmungen dieser
Verträge für sie herangezogen werden kann.

11.8.ÚRein formal hätte die Beihilfe der Kommission
nach ArtikelÙ93 AbsatzÙ3 EG-Vertrag vorher no-
tifiziert werden müssen. Ohne eine solche Notifi-
zierung durch die italienische Regierung sind die
Beihilfen nach dem Gemeinschaftsrecht wegen
Verstoßes gegen ArtikelÙ93 AbsatzÙ3 EG-Vertrag
unzulässig.

11.9.ÚDie Kommission hatte bis November 1995 in Er-
mangelung eines entsprechenden Gemeinschafts-
rahmens mehrere Entscheidungen über Beschäfti-
gungsbeihilfen erlassen. Dabei hatte sie bestimmte
Parameter für die Beurteilung der Vereinbarkeit
solcher Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt
aufgestellt. Diese waren weniger streng als die
Kriterien der derzeit geltenden Leitlinien, da bei-
spielsweise keine Nettoarbeitsplatzschaffung ver-
langt wurdeØ(Ð). Die vorliegende Regelung weist
bestimmte Merkmale auf — nämlich Neueinstel-
lungen statt lediglich Aufrechterhaltung von Ar-
beitsplätzen, Verbot des Ersatzes entlassener Be-
schäftigter, Verpflichtung der Unternehmen zur
Ausbildung der Eingestellten —, die darauf
schließen lassen, daß sie den seinerzeit von der
Kommission zugrunde gelegten Kriterien ent-
spricht. Folglich muß die Kommission die Verein-
barkeit der Regelung erst ab dem Zeitpunkt prü-
fen, wo der italienischen Regierung die gemein-
schaftlichen Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen
(21.11.1995) und somit die neuen Vorschriften
auf diesem Gebiet mitgeteilt wurdenØ(Ñ).

12. BEURTEILUNG DER VEREINBARKEIT DER AAV

12.1.ÚNach den Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen
steht die Kommission folgenden Beihilfen grund-
sätzlich befürwortend gegenüber:

—ÙBeihilfen für Arbeitslose

und

—ÙBeihilfen für die Schaffung neuer Arbeits-
plätze (Nettoarbeitsplatzschaffung) in KMU
und in Fördergebieten

(Ð)ÙSiehe Beihilfe NØ199/89 für die Aufrechterhaltung der Be-
schäftigung in einer zentralen Region; Beihilfe NØ413/88 für
die Einstellung jugendlicher Arbeitssuchender ohne das Ver-
bot, entlassene Beschäftigte zu ersetzen.

(Ñ)ÙSchreiben SGØD/14435 vom 21.11.1995.
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oder

—ÙBeihilfen zur Förderung der Einstellung be-
stimmter Arbeitnehmergruppen, deren Einglie-
derung oder Wiedereingliederung in den Ar-
beitsmarkt im gesamten Hoheitsgebiet mit be-
sonderen Schwierigkeiten verbunden ist; in
diesem Fall reicht es aus, daß der Arbeitsplatz
durch ein freiwilliges Ausscheiden und nicht
durch eine Entlassung frei geworden ist.

Den Leitlinien zufolge muß sich die Kommission
außerdem vergewissern, daß ,das Niveau der Bei-
hilfe nicht über das Maß hinausgeht, das erfor-
derlich ist, um die Schaffung von Arbeitsplätzen
anzuregen‘ und daß eine gewisse Arbeitsplatzsi-
cherheit gewährleistet ist.

12.2.ÚIm übrigen kann die Kommission nach den Leitli-
nien Beihilfen zur Erhaltung der Beschäftigung
genehmigen, wenn sie Gebieten vorbehalten sind,
die unter die Ausnahmeregelung des ArtikelsÙ92
AbsatzÙ3 Buchstabe a) fallen und die Vorausset-
zungen für Betriebsbeihilfen erfüllen. Darüber
hinaus müssen derartige Beihilfen zeitlich be-
grenzt und degressiv sein sowie auf die Überwin-
dung strukturbedingter Nachteile und die Förde-
rung einer dauerhaften Entwicklung abzielen,
wobei die Vorschriften für sensible Sektoren ein-
zuhalten sind.

12.3.ÚDie Beihilfen für die Einstellung auf der Grund-
lage von AAV weisen auf den ersten Blick fol-
gende Merkmale auf:

—Ùsie betreffen nicht notwendigerweise die Ein-
stellung Arbeitsloser, da diese Anforderung in
den italienischen Vorschriften nicht vorgese-
hen ist;

—Ùsie zielen nicht auf die Nettoarbeitsplatzschaf-
fung im Sinne der Leitlinien ab, da keine Ver-
pflichtung zur Erhöhung der Beschäftigten-
zahl des Unternehmens vorgesehen ist, wenn-
gleich Entlassungen im vorangegangenen
Zeitraum verboten sind;

—Ùsie dienen nicht der Einstellung bestimmter
Arbeitnehmergruppen, deren Eingliederung
oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist.
Angesichts der sehr hohen Altersgrenze (32
Jahre) — die von den Regionalbehörden ohne
weiteres erhöht werden kann — ist nicht da-
von auszugehen, daß es sich um die ,Katego-
rie junger Erwachsener‘ handelt, wie die ita-
lienischen Behörden behauptet haben, ohne
jedoch einen konkreten Nachweis hierfür zu

erbringen. Außerdem ergibt sich aus den der
Kommission vorliegenden Angaben, daß so-
wohl die Gemeinschaft als auch die meisten
Mitgliedstaaten bei ihren Aktionen zur Förde-
rung junger Erwachsener eine Altersgrenze
von 25 Jahren ansetzenØ(Ò).

12.4.ÚDie Kommission nimmt allerdings zur Kenntnis,
daß die betreffenden italienischen Vorschriften
ausdrücklich die Voraussetzung vorsehen, daß
vor der Beihilfegewährung keine Entlassungen er-
folgt sein dürfen.

12.5.ÚSie gelangt zu dem Schluß, daß die fraglichen
Maßnahmen offenbar Beihilfen zur Aufrechter-
haltung der Beschäftigung und folglich Betriebs-
beihilfen darstellen. Daher muß sie prüfen, ob die
hierfür vorgesehenen, unter Ziffer 12.2 dieser
Mitteilung wiedergegebenen Bedingungen erfüllt
sind.

12.6.ÚDie Kommission stellt darüber hinaus fest, daß
die Beihilfen nicht auf Gebiete beschränkt sind,
die für eine Ausnahme nach ArtikelÙ92 AbsatzÙ3
Buchstabe a) EG-Vertrag in Betracht kommen,
sondern im gesamten Hoheitsgebiet gewährt wer-
den. Außerdem sind sie weder degressiv noch
zeitlich befristet. Was ihre Eignung zur Unterstüt-
zung der Unternehmen bei der Überwindung
strukturbedingter Schwierigkeiten und zur Förde-
rung einer dauerhaften Entwicklung betrifft, so
hat die Kommission die italienischen Behörden
bereits mehrmals auf die Risiken solcher allgemei-
nen Maßnahmen hingewiesen. Ihre ablehnende
Haltung stützt sich auf die Überzeugung, daß
diese Art von Maßnahmen höchst schädliche Aus-
wirkungen auf den Wettbewerb und den Handel
hat, ohne daß ein echter, im Gemeinschaftsinter-
esse liegender Ausgleich in Form einer dauerhaf-
ten Entwicklung und einer Beseitigung der struk-
turellen Schwierigkeiten erfolgt.

12.7.ÚAuf der Grundlage der ihr vorliegenden Informa-
tionen stellt die Kommission daher fest, daß die
Beihilfen nicht mit den Leitlinien für Beschäfti-
gungsbeihilfen im Einklang stehen, da sie die
darin genannten Bedingungen nicht erfüllen.
Folglich kommt die betreffende Ausnahmebestim-
mung nicht für sie in Betracht.

12.8.ÚHinsichtlich der Anwendbarkeit der übrigen Aus-
nahmebestimmungen des EG-Vertrags kommt die

(Ò)ÙSiehe ,Observatoire de l’emploi — Tableau de bord 1996‘,
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften.

10.12.98 C 384/15Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



Kommission auf der Grundlage der ihr vorliegen-
den Angaben zu dem Ergebnis, daß die Beihilfen
nicht in den Genuß der regionalen Ausnahmen
nach ArtikelÙ92 AbsatzÙ3 Buchstaben a) und c)
gelangen, da sie keine Investitionsbeihilfen sind.
Ebensowenig greifen die Ausnahmebestimmungen
des ArtikelsÙ92 AbsatzÙ2 EG-Vertrag, da es sich
weder um Beihilfen sozialer Art im Sinne von Ab-
satzÙ2 BuchstabeÙa) noch um Beihilfen im Sinne
von AbsatzÙ2 BuchstabeÙb) zur Beseitigung von
durch Naturkatastrophen oder sonstige außerge-
wöhnliche Ereignisse entstandenen Schäden oder
um Beihilfen im Sinne von AbsatzÙ2 BuchstabeÙc)
handelt. Aus welchen Gründen die Ausnahmebe-
stimmungen des ArtikelsÙ92 AbsatzÙ3 Buchsta-
benÙb) und d) nicht anwendbar sind, ist ebenfalls
ersichtlich.

12.9.ÚDie Kommission bezweifelt daher, daß die in den
geprüften Vorschriften vorgesehene Staffelung
der Ermäßigungen mit ArtikelÙ92 ff. EG-Vertrag
vereinbar ist, und eröffnet das Verfahren nach
ArtikelÙ93 AbsatzÙ2.

13. BEIHILFEN FÜR DIE UMWANDLUNG DER AAV

IN UNBEFRISTETE VERTRÄGE

13.1.ÚDa es sich um eine Verlängerung der für die
AAV vorgesehenen Beihilfen um ein Jahr handelt
und der selektive Charakter hier aufgrund der Be-
schränkung auf die Ziel-I-Gebiete noch stärker
ausgeprägt ist, trifft die in den Ziffern 11.3 bis
11.7 dargelegte Analyse, wonach der Charakter
einer Beihilfe im Sinne von ArtikelÙ92 AbsatzÙ1
EG-Vertrag vorliegt, erst recht zu.

13.2.ÚDie Beihilfen für Einstellungen mittels der AAV
scheinen ebensowenig wie die Beihilfen für die
Umwandlung dieser Verträge sämtliche Bedin-
gungen der gemeinschaftlichen Leitlinien für Be-
schäftigungsbeihilfen zu erfüllen. Zwar können
die einzustellenden Arbeitnehmer als arbeitslos
angesehen werden, da ihr Vertrag beendet ist,
doch ist die Verpflichtung zur Nettoarbeitsplatz-
schaffung nicht erfüllt, da es sich nicht um die
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, sondern um
bereits vorhandene Stellen handelt. Darüber hin-
aus kann auch der Zeit vor der Einstellung im
Rahmen eines AAV keine arbeitsplatzschaffende
Wirkung zugeschrieben werden, da die Inan-
spruchnahme der Beihilfen für diese Verträge
nicht von einer Nettoarbeitsplatzschaffung abhän-
gig gemacht wird. Ferner kann aus erkennbaren
Gründen auch nicht argumentiert werden, daß es
um Arbeitnehmergruppen geht, deren Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt besonders schwie-
rig ist.

13.3.ÚDie Kommission hat in bestimmten Fällen gegen-
über Beihilfen für die Umwandlung von befriste-

ten in unbefristete Arbeitsverhältnisse eine befür-
wortende Haltung eingenommenØ(Ó). Dies hat sie
jedoch grundsätzlich von folgenden Vorausset-
zungen abhängig gemacht:

—Ùin den zwölf Monaten vor der Umwandlung
des Vertrags durften keine Entlassungen er-
folgt sein;

—Ùdie Beschäftigtenzahl des Unternehmens
mußte im Verhältnis zur Situation in den
sechs Monaten vor der Umwandlung erhöht
worden sein, ohne daß die durch die Um-
wandlung begünstigten Arbeitsplätze ange-
rechnet wurden.

13.4.ÚDamit verschaffte sich die Kommission die Ge-
wißheit, daß die Beihilfen nicht nur gefährdete
Arbeitsplätze sicherten, sondern auch einen
Mehrwert durch die Nettoschaffung stabiler zu-
sätzlicher Arbeitsplätze mit sich brachten, und
daß nicht einfach entlassene oder in den Ruhe-
stand getretene Arbeitnehmer ersetzt wurden.

13.5.ÚIm vorliegenden Fall sind die genannten Bedin-
gungen (Verbot vorheriger Entlassungen und des
Ersatzes freigesetzten Personals) nicht vorgese-
hen. Daher muß die Kommission feststellen, daß
die von den Unternehmen verlangte Gegenlei-
stung recht gering ist, zumal es sich um Arbeits-
plätze handelt, die im Rahmen der Beihilferege-
lung für die AAV bereits mit nicht unbeträchtli-
chen Beihilfen gefördert wurden (zweijährige Be-
freiung von den Sozialabgaben).

13.6.ÚVor diesem Hintergrund muß die Kommission bei
ihrem gegenwärtigen Kenntnisstand davon ausge-
hen, daß die Zuwendungen als Beihilfen zur Er-
haltung der Beschäftigung gewährt wurden. Den
Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen zufolge stel-
len derartige Maßnahmen Betriebsbeihilfen dar.
Die hierfür geltenden Vorschriften sind in den
gemeinschaftlichen Leitlinien für Regionalbeihil-
fen festgelegt. Danach dürfen Betriebsbeihilfen
nicht außerhalb der Fördergebiete im Sinne von
ArtikelÙ92 AbsatzÙ3 BuchstabeÙa) EG-Vertrag
gewährt werden. Die Anwendung der fraglichen
Regelung auf die Region Molise — ein Gebiet
nach ArtikelÙ92 AbsatzÙ3 BuchstabeÙc) — ist da-
her offensichtlich mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbar. Was die Unvereinbarkeit dieser
Maßnahmen in den übrigen Ziel-1-Gebieten Ita-
liens betrifft — die gleichzeitig für die Ausnahme
nach ArtikelÙ92 AbsatzÙ3 BuchstabeÙa) in Be-
tracht kommen — so stellt die Kommission fest,
daß die Beihilfen aus den bereits im Zusammen-
hang mit den AAV-Maßnahmen genannten
Gründen die Genehmigungsvoraussetzungen für
Betriebsbeihilfen nicht erfüllen.

(Ó)ÙSiehe staatliche Beihilfe NØ692/97.
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13.7.ÚDie übrigen Ausnahmebestimmungen des EG-
Vertrags sind aus den unter Ziffer 12.8 dargeleg-
ten Gründen auch auf diese Beihilfen nicht an-
wendbar, da es sich um dieselbe Maßnahmenart
handelt.

13.8.ÚAus den vorstehenden Gründen hat die Kommis-
sion im gegenwärtigen Stadium erhebliche Zwei-
fel hinsichtlich der Vereinbarkeit der Beihilfen für
die Umwandlung der AAV in unbefristete Ver-
träge mit ArtikelÙ92 ff EG-Vertrag. Folglich er-
öffnet sie gegen diese Beihilfen das Verfahren
nach ArtikelÙ93 AbsatzÙ2 EG-Vertrag.

14. ARBEITSSTIPENDIEN

14.1.ÚBei den Arbeitsstipendien handelt es sich auf-
grund ihrer Merkmale (Verbot der Verwendung
der Stipendien für den Ersatz von Beschäftigten,
Ausbildungspflicht) um Maßnahmen, die haupt-
sächlich den Stipendiaten zugute kommen. Sie
zielen darauf ab, Personen, die unter sehr ungün-
stigen wirtschaftlichen Bedingungen seit minde-
stens 30 Monaten Arbeit suchen, eine innerbe-
triebliche Ausbildung zukommen zu lassen, die
ihnen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt
hilft.

14.2.ÚDa die Maßnahmen jedoch auch Vorteile für die
Unternehmen mit sich bringen, denen sich die
Möglichkeit bietet, junge Arbeitnehmer mit vom
Staat gezahlten Stipendien einzustellen, muß die
Kommission darauf hinweisen, daß die Beihilfen
Unternehmen in bestimmten Gebieten Italiens
vorbehalten sind und somit einen selektiven Cha-
rakter aufweisen. Folglich werden die genannten
Unternehmen begünstigt, da die Regelung ihren
in anderen Gebieten ansässigen Wettbewerbern
nicht offensteht. Dieselben Überlegungen gelten
für die Ermäßigung der Sozialabgaben bei einer
Einstellung der Praktikanten nach Beendigung
des Praktikums.

14.3.ÚDa diese Maßnahmen den Wettbewerb verfäl-
schen können und die Finanzlage sowie die
Handlungsmöglichkeiten der begünstigten Unter-
nehmen im Vergleich zu ihren nicht geförderten
Wettbewerbern verbessern, gelangt die Kommis-
sion zu dem Schluß, daß hier Beihilfen im Sinne
von ArtikelÙ92 AbsatzÙ1 EG-Vertrag vorliegen.

14.4.ÚZur Vereinbarkeit der Beihilfen für die Stipendien
ist zunächst zu sagen, daß es sich um eine spezifi-
sche Ausbildung (am Arbeitsplatz) für bestimmte
Arbeitnehmergruppen (Langzeitarbeitslose) han-
delt, die größtenteils KMU betrifft. Fast alle be-
günstigten Gebiete kommen für die regionalen
Ausnahmen in Betracht (außer der Stadt Rom,
die nur teilweise als Fördergebiet gilt).

14.5.ÚDie Kommission steht Beschäftigungsbeihilfen zu-
gunsten von KMU positiv gegenüber, wie im Ge-
meinschaftsrahmen für Beihilfen an KMU aus-
drücklich hervorgehoben wird. Was Beihilfen für
junge Arbeitssuchende betrifft, die unter Umstän-
den von großen Unternehmen eingestellt werden,
so wird die befürwortende Haltung der Kommis-
sion — unter Berücksichtigung der Tatsache, daß
es sich um eine bestimmte Arbeitnehmergruppe
handelt — nicht nur durch die Leitlinien für Be-
schäftigungsbeihilfen, die eine solche Haltung be-
stätigen, sondern auch durch ihre Praxis auf die-
sem GebietØ(Ô) gerechtfertigt. Angesichts der An-
wendungsmodalitäten dieser Regelung kann näm-
lich davon ausgegangen werden, daß sich zahlrei-
che positive Auswirkungen für die seit langer Zeit
arbeitslosen Beihilfeempfänger ergeben und daß
ein erheblicher Beitrag zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit und zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen geleistet wird.

14.6.ÚHinsichtlich der Intensität dieser Beihilfen stellt
die Kommission fest, daß die Vergütung des Sti-
pendiaten zwar vom Staat übernommen wird, die
Unternehmen jedoch die gesamten Ausbildungs-
kosten tragen. Dabei handelt es sich um nicht ge-
ringe Kosten, die das Unternehmen übernimmt,
ohne sicher zu sein, daß es sich die vom Prakti-
kanten erworbenen Kenntnisse später zunutze
machen kann, da letzterer nicht verpflichtet ist,
nach Ablauf des Stipendiums in dem Unterneh-
men zu bleiben. Folglich ist der Beitrag des Un-
ternehmens nach Ansicht der Kommission mehr
als bedeutend.

14.7.ÚSchließlich vertritt die Kommission die Auffas-
sung, daß diese Maßnahmen angesichts der gerin-
gen Höhe der Beihilfen keine dem gemeinsamen
Interesse zuwiderlaufenden Auswirkungen auf
den Handel haben dürften.

14.8.ÚAus diesen Gründen gelangt die Kommission zu
dem Schluß, daß die Maßnahmen aufgrund von
ArtikelÙ92 AbsatzÙ3 BuchstabeÙc) EG-Vertrag als
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar anzuse-
hen sind, soweit sie Ausbildungsbeihilfen betref-
fen.

14.9.ÚHingegen muß die Ermäßigung der Sozialabga-
ben, die für die Einstellung der betreffenden Per-
sonen nach Beendigung des Praktikums vorgese-
hen sind, anhand der in Ziffer 12.1 dieses Schrei-
bens wiedergegebenen Kriterien der Leitlinien für
Beschäftigungsbeihilfen geprüft werden.

14.10.ÙIn diesem Zusammenhang ist folgendes festzustel-
len: Die einzustellenden Personen, die seit minde-

(Ô)ÙNØ906/96, Philips; NNØ36/96, Auto Europa; NØ376/97,
Rover.
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stens 30 Monaten arbeitslos sein müssen, können
als Gruppe von Arbeitnehmern angesehen wer-
den, deren (Wieder-)Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt mit besonderen Schwierigkeiten ver-
bunden ist; die Intensität der Beihilfe geht ange-
sichts der begünstigten Arbeitnehmergruppen und
Gebiete (Fördergebiete) nicht über das Maß hin-
aus, das erforderlich ist, um die Schaffung von
Arbeitsplätzen anzuregen, und liegt niedriger als
die Intensitäten, die die Kommission in ähnlichen
FällenØ(Õ) genehmigt hat; die Sicherheit der Ar-
beitsplätze ist gewährleistet, da es sich um unbe-
fristete Verträge handelt.

14.11.ÙFolglich sind diese Beihilfen aufgrund der in den
Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen festgelegten
Bestimmungen über die Förderung bestimmter
Arbeitnehmergruppen gerechtfertigt, da auch die
Bedingung erfüllt ist, daß in der Zeit vor der Ein-
stellung keine Entlassungen erfolgt sein dürfen.

Aus diesen Gründen sieht die Kommission die be-
treffenden Beihilfen als mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar im Sinne von ArtikelÙ92 Ab-
satzÙ3 BuchstabeÙc) EG-Vertrag an.

15. BEIHILFEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON

LANGZEITARBEITSLOSEN

15.1.ÚWenn bestimmte Unternehmen in den Genuß hö-
herer Ermäßigungen kommen als ihre Wettbewer-
ber in demselben Mitgliedstaat, so stellen die
Maßnahmen — wie die Kommission bereits fest-
gehalten hat — hinsichtlich der Staffelung staatli-
che Beihilfen im Sinne von ArtikelÙ92 AbsatzÙ1
EG-Vertrag dar, die den Wettbewerb verfälschen
und den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu be-
einträchtigen drohen.

15.2.ÚDurch die Beihilfen werden nämlich Unterneh-
men in bestimmten Gebieten Italiens bevorzugt,
da die Vergünstigung den in anderen Gebieten
ansässigen Unternehmen nicht gewährt wird.

15.3.ÚDiese Beihilfen verfälschen den Wettbewerb, da
sie die Finanzlage und die Handlungsmöglichkei-
ten der begünstigten Unternehmen gegenüber den
Wettbewerbern, die keine Beihilfen erhalten, ver-
bessern. Da dies im innergemeinschaftlichen Kon-
text geschieht, wird der Handel zwischen Mit-
gliedstaaten beeinträchtigt.

15.4.ÚAus den vorstehenden Gründen sind die geprüf-
ten Maßnahmen im Sinne von ArtikelÙ92 Ab-
satzÙ1 EG-Vertrag und ArtikelÙ62 AbsatzÙ1
EWR-Abkommen grundsätzlich unzulässig und

(Õ)ÙSiehe NØ381/96, Beihilfe zur Förderung der Beschäftigung,
und NØ692/97, Regionalgesetz 30/97 zur Förderung der Be-
schäftigung.

können nur dann als mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar gelten, wenn eine der Ausnah-
mebestimmungen dieser Verträge für sie herange-
zogen werden kann.

15.5.ÚRein formal hätte die Regelung der Kommission
nach ArtikelÙ93 AbsatzÙ3 EG-Vertrag vorher no-
tifiziert werden müssen. Ohne eine solche Notifi-
zierung durch die italienische Regierung sind die
Beihilfen nach dem Gemeinschaftsrecht wegen
Verstoßes gegen ArtikelÙ93 AbsatzÙ3 EG-Vertrag
unzulässig.

15.6.ÚNach den gemeinschaftlichen Leitlinien für Be-
schäftigungsbeihilfen nimmt die Kommission eine
grundsätzlich befürwortende Haltung gegenüber
Beihilfen ein, mit denen die Einstellung von Per-
sonen gefördert wird, deren Eingliederung oder
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt proble-
matisch ist. Wie bereits erwähnt, verlangen die
Leitlinien allerdings, daß es sich bei den einzustel-
lenden Personen um Arbeitslose handelt, daß eine
gewisse Arbeitsplatzsicherheit gewährleistet ist,
daß der zu besetzende Arbeitsplatz infolge eines
freiwilligen Ausscheidens und nicht einer Entlas-
sung frei geworden ist und daß das ,Niveau der
Beihilfe nicht über das Maß hinausgeht, das er-
forderlich ist, um die Schaffung von Arbeitsplät-
zen anzuregen‘.

15.7.ÚBei der Kategorie der Langzeitarbeitslosen han-
delt es sich nach Ansicht der Kommission eindeu-
tig um Personen, die ausgegrenzt zu werden dro-
hen.

15.8.ÚWas die seit mehr als 24 Monaten bei der Cassa
Integrazione registrierten Personen betrifft, so
stellt die Kommission fest, daß diese zwar recht-
lich keinen Arbeitslosenstatus haben, wie die Leit-
linien für Beschäftigungsbeihilfen verlangen, aber
von ihrer Stellung her durchaus mit Arbeitslosen
vergleichbar sind. Da die Cassa Integrazione vor
allem bei Entlassungen im Zusammenhang mit
Umstrukturierungen tätig wird, dürften die seit
mehr als 24 Monaten bei dieser Kasse registrier-
ten Arbeitnehmer die ersten sein, die entlassen
werden. Aus diesem Grund ist die mit der Ar-
beitslosigkeit vergleichbare Registrierung bei der
Cassa Integrazione im Fall eines seit 24 Monaten
in dieser Lage befindlichen Arbeitnehmers der tat-
sächlichen Arbeitslosigkeit gleichzustellenØ(Ö). Da
diese Situation seit mehr als 24 Monaten andau-
ert, müssen die betreffenden Arbeitnehmer als
Langzeitarbeitslose angesehen werden.

(Ö) Die Kommission hat die Gleichwertigkeit der Registrierung
bei der ,Cassa integrazione‘ mit dem Status der Arbeitslo-
sigkeit in mehreren Fällen bestätigt (siehe staatliche Beihil-
fen NØ381/96 und NØ692/97).
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15.9.ÚDie Intensität der Beihilfe scheint angesichts der
begünstigten Arbeitnehmergruppen und Gebiete
(Fördergebiete) nicht über das Maß hinauszuge-
hen, das erforderlich ist, um die Schaffung von
Arbeitsplätzen anzuregen, und liegt unter den In-
tensitäten, die die Kommission in ähnlichen Fäl-
lenØ(ÎÍ) genehmigt hat; die Sicherheit der Arbeits-
plätze ist gewährleistet, da es sich um unbefristete
Verträge handelt. Außerdem besteht das aus-
drückliche Verbot, zuvor entlassenes Personal zu
ersetzen.

15.10.ÙIn diesem Zusammenhang stellt die Kommission
fest, daß die Beihilfen aufgrund von ArtikelÙ92
AbsatzÙ3 BuchstabeÙc) EG-Vertrag mit dem Ge-
meinsamen Markt vereinbar sind, da sie die in
den Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen festge-
legten Bedingungen für die Einstellung von Ar-
beitnehmern mit Schwierigkeiten bei der (Wie-
der-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt erfüllen.

IV

16. Die Kommission teilt der italienischen Regierung
mit, daß sie aus diesen Erwägungen heraus be-
schlossen hat,

—Ùgegen die in ArtikelÙ26 des Gesetzes 196/97
vorgesehenen Beihilfen zur Förderung der Ar-
beitsstipendien keine Einwände zu erheben;

—Ùgegen die in ArtikelÙ8 AbsatzÙ9 des Gesetzes
407/90 vorgesehene Beihilfen für die Einstel-
lung von Langzeitarbeitslosen und von seit
mindestens zwei Jahren bei der Cassa Integra-
zione registrierten Arbeitnehmern keine Ein-
wände zu erheben;

—Ùwegen der seit November 1995 gewährten
Beihilfen für Einstellungen auf der Grundlage
der in den Gesetzen 863/84, 407/90, 169/91
und 451/94 vorgesehenen Ausbildungs- und
Arbeitsverträge das Verfahren nach ArtikelÙ93
AbsatzÙ2 EG-Vertrag zu eröffnen;

(ÎÍ)ÙSiehe NØ381/96, Beihilfe zur Förderung der Beschäftigung,
und NØ692/97, Regionalgesetz 30/97 zur Förderung der
Beschäftigung.

—Ùwegen der Beihilfen für die in ArtikelÙ15 des
Gesetzes 196/97 vorgesehene Umwandlung
der Ausbildungs- und Arbeitsverträge in unbe-
fristete Verträge das Verfahren nach Arti-
kelÙ93 AbsatzÙ2 zu eröffnen.

17. Im Rahmen dieses Verfahrens fordert die Kom-
mission die italienische Regierung auf, ihr inner-
halb eines Monats nach Zustellung dieses Schrei-
bens ihre Stellungnahme und sämtliche sachdien-
lichen Angaben für die Prüfung der betreffenden
Beihilfen nach Maßgabe von ArtikelÙ92 ff. EG-
Vertrag zu übermitteln.

18. Die Kommission erinnert an die aufschiebende
Wirkung des ArtikelsÙ93 AbsatzÙ3 EG-Vertrag
und verweist auf die Mitteilung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften CØ318 vom 24. No-
vember 1983, S. 3, der zufolge eine Beihilfe, die
mißbräuchlich — d.Øh. ohne vorherige Anmeldung
oder vor der abschließenden Entscheidung der
Kommission im Rahmen des Verfahrens nach Ar-
tikelÙ93 AbsatzÙ2 EG-Vertrag — gewährt wurde,
gegebenenfalls von den begünstigten Unterneh-
men zurückgezahlt werden muß.

19. Außerdem fordert die Kommission die italieni-
schen Behörden auf, die begünstigten Unterneh-
men unverzüglich über die Eröffnung des Verfah-
rens und die Tatsache zu unterrichten, daß sie
unrechtmäßig empfangene Beihilfen gegebenen-
falls zurückzahlen müssen.

20. Die Kommission wird die übrigen Mitgliedstaaten
und die anderen Beteiligten durch eine Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften ebenfalls zu Stellungnahmen auffordern.‘‘

Die Kommission ersucht die übrigen Mitgliedstaaten und
die anderen Beteiligten, ihre Stellungnahmen zu den
fraglichen Maßnahmen innerhalb eines Monats nach
dem Datum dieser Mitteilung an folgende Anschrift zu
richten:

Europäische Kommission
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel

Diese Stellungnahmen werden der italienischen Regierung
mitgeteilt.
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